
Sozialleistungen zu weit über dem allgemeinen Niveau im Bund lagen, so war zu
befürchten, daß dies bei den Verhandlungen über den Kriegsfolgekosten-Finanzaus¬
gleich unter den Bundesländern zu Ungunsten des Landes zu Buche schlagen würde
und der Bund beispielsweise die Übernahme der Besatzungskosten ablehnen könn¬
te. 1950 wurde dies auf deutscher Seite zum ausschlaggebenden Argument, keine
Erhöhung der Kannleistungen mehr vorzunehmen. 97 Gegenüber der Öffentlichkeit
mehrten sich jetzt die Hinweise der Regierung, daß auch andere große Ausgabepo¬
sten aufzubringen seien, so für das etwa zur gleichen Zeit realisierte Sozialversiche¬
rungsanpassungsgesetz. 1949 begann die französische Zone auch Flüchtlinge in
größerer Zahl aufzunehmen, was gleichfalls entsprechende Belastungen mit sich
brachte, die bislang fast ausnahmslos die Bizonenländer getragen hatten. In diesem
für die Öffentlichkeit fast unmerklichen, im internen Schriftverkehr aber deutlichen
Wandel der Position der Regierung schlug sich auch nieder, daß einige der teuersten
Erhöhungen 1947/48 nicht von der Regierung vorgeschlagen worden waren, son¬
dern vom Landtag bzw. seinen Ausschüssen, in denen die Verbandsvertreter ein
starkes Gewicht hatten. Im Gesetzestext hatten die Verbände sich weit stärker durch¬
gesetzt, als dies in der Bizone der Fall war, aber die Realisierung erwies sich als
schwierig. So wurden 1949 nur noch wenige besonders dringende Leistungen geneh¬
migt, darunter die Gleichstellung von Angehörigen von Verschollenen mit Hinter¬
bliebenen von Kriegsopfern. Auch die Landesregierung hatte noch die Auszahlung
der Eltemrenten auf ihre Prioritätenliste gesetzt, doch diese Kannleistung wurde
nicht mehr genehmigt, bevor die Kompetenz für die Kriegsopferversorgung auf die
Bundesrepublik überging.
Gescheitert ist auch der Versuch, die Berufsfürsorge, in den einzelnen Landestei¬
len seit 1945 unterschiedlich entwickelt, auf Landesebene zu vereinheitlichen. Da
Regelungen hier schon wesentlich früher als in der Bizone bestanden, war die
Materie allerdings auch weniger dringend. Die Vorlage eines Vereinheitlichungsent¬
wurfes traf insbesondere auf den wiederholten Widerspruch der Arbeitgebervertre¬
ter, die auch einen eigenen Gegenentwurf unterbreiteten. Innerdeutsche Kontrover¬
sen und Verhandlungen mit der Militärregierung wirkten zusammen, so daß das
geplante neue Gesetz nicht mehr zustande kam, sondern mit der Überleitung der
sozialpolitischen Kompetenzen auf den Bund schließlich als erledigt galt.98

Die politische Geschichte der Entstehung der rheinland-pfälzischen Kriegsopferver¬
sorgung ist für die Analyse des Verhältnisses von Besatzungsmacht und deutscher
Verwaltung ein interessantes Beispiel. Es war einer derjenigen Fälle, in denen die
französische Politik von deutscher Seite am schärfsten kritisiert wurde, und die
Konflikte kosteten die Militärregierung den gesamten politischen Kredit, den sie bei
den rheinland-pfälzischen Kriegsopfern teilweise hatte erwerben können. Unter¬
sucht man die Details der Positionen und Entscheidungsprozesse, so zeigt sich
jedoch nicht ein eindeutiges Gegeneinander von Besatzungsmacht und deutscher
Verwaltung. Sachlich waren die Einwände der Militärregierung teilweise berechtigt,

91 Vgl. u. a. Auszug aus Ministerratsprotokoll, 2. 10. 1950, in LHA KO 860/3831.
98 Sachakten in LHA KO 860/3523 u. 4220 sowie LTA RLP II 1388 (mit Dr. II 1388, 1429,

1614).
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